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I N G E N I E U R V E R T R A G 

zwischen 

vertreten durch 
(nachstehend „Auf-
traggeber“ genannt) 

Kanton Basel-Landschaft, Bau- und Umweltschutzdirektion 

Tiefbauamt 
Rheinstrasse 29 
4410 Liestal 

und 
(nachstehend „Be-
auftragter“ genannt) 

..................... 

..................... 

.....................  

betreffend Gemeinde Birsfelden, Neue Ortsdurchfahrt; Erneuerung und Umgestal-
tung Haupt-/Rheinfelderstrasse 

Basis: RRB-
Entscheid 

Nr. .......  vom ..................... 

Auftragsnummer ..................... 

Sachbearbeiter/in Christian Stocker Arnet Zuweisungsschlüssel BL302 30019 

Rechnungsadresse Tiefbauamt Basel-Landschaft 
z.Hd. Christian Stocker Arnet 
Rheinstrasse 29 
4410 Liestal 

Kostenarten-Nr. 5010 0 010 Innenauftrags-Nr. 701 326 

Termine  Arbeitsbeginn: Januar 2020 
Arbeitsende: Ende 2023 

Details gemäss Ausschreibungsarbeiten Kap.3 Punkt 32.400 

Zusammenstellung Phasen/Module 

Einarbeitung 
Phase 31 
Phase 32 
Phase 33 

Honorierungsart 

Pauschal 
Zeitmitteltarife 
Zeitmitteltarife 
Zeitmitteltarife 

 

CHF  
CHF 
CHF 
CHF 

 

................ 

................ 

................ 

................ 

Honorar (Zwischentotal ) CHF ................ 
Rabatt .....% CHF - ................ 

Honorar netto CHF ................ 
Nebenkosten  nach Aufwand CHF 50'000.00 

Zwischentotal  CHF ................ 
Mehrwertsteuer 7,7 % CHF ................ 

Total (inkl. NK und MwSt.) CHF ................ 
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Auftragsgegenstand Projektierung der neuen Ortsdurchfahrt Birsfelden; Erneuerung und Umge-
staltung Haupt-/Rheinstrasse. 

 

Honorar nach 
Zeitmitteltarifen 

gemäss Angebot =  

Gesamtleitung: CHF ................ / h 

Strassenbau / Geleisebau: CHF ................ / h 

Verkehr / Verkehrsplanung: CHF ................ / h 

Gestaltung Strassenraum (inkl. Umwelt, Beleuchtung): CHF ................ / h 

 

 Bei Honorierung nach Zeitmitteltarifen gilt das entsprechende Honorar als 
Kostendach. 

 

Pauschal Gemäss Angebot für Einarbeitung 

 

Nebenkosten Die Nebenkosten werden nach Aufwand gemäss RRB Nr. 314 vom 26. Feb-
ruar 2013 vergütet, der integrierender Vertragsbestandteil ist. 

 

Termine - Start Überprüfung vorhandene Grundlagen Januar 2020 
- Start Vorprojekt April 2020 
- Abgabe Vorprojekt November 2020 
- Abgabe überarbeitetes Vorprojekt Juli 2021 
- Start Freihändiger Landerwerb September 2021 
- Start Bauprojekt September 2021 
- Abgabe Bauprojekt inkl. KV März 2022 
- Abgabe überarbeitetes Bauprojekt (nach Vernehmlassung und Mitwir-

kung) Dezember 2022 
- PGV / Öffentliche Auflage Dezember 2022 
- Fertigstellung Bauprojekt nach PGV Dezember 2023 
 

Leistungsumfang 

 

 

 

 

 

Der Beauftragte ist verpflichtet, die Leistungen der oben erwähnten Pha-
sen/Module zu erbringen.  

Die Beauftragung erfolgt für Phase 31 mit Option des Auftraggebers auf 
nachfolgende Phasen. Der Beauftragte hat keinen Anspruch auf eine Beauf-
tragung für sämtliche Phasen gemäss Leistungsumfang, und eine Nichtaus-
übung einer Option durch den Auftraggeber stellt in keinem Fall eine Auflö-
sung des Vertrages zur Unzeit dar. 

Eine teilweise oder phasenweise Auftragserteilung hat keine Veränderung 
bei der Berechnung des Honorars zur Folge. 

 

Vertragsbestandteile 
und deren Rangord-
nung 
 

 

 

 

 

1. Vorliegende Vertragsurkunde mit den Allgemeinen Bedingungen des 
Tiefbauamtes Basel-Landschaft für Dienstleistungsaufträge („ABD“, 
Version vom 14.01.2014) sowie weitere Beilagen gemäss separatem 
Verzeichnis. 

2. Die Offerte des Auftragnehmers vom ..................... inkl. Personalliste 

3. Massgebende SIA-Ordnungen, insbesondere 103 (Ausgabe 2014) so-
wie die ABB (SIA 118/708) 

4. Einschlägige Bestimmungen des Schweizerischen Rechts, insbeson-
dere des Obligationenrechts 
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Zahlungsbedingun-
gen 

Abrechnungen bzw. Akontorechnungen nach Kalenderquartal und Mass-
gabe der erbrachten Leistungen:  

Die Vergütung nach Zeitmitteltarif erfolgt aufgrund von nachweislich er-
brachten Arbeitsstunden bzw. die Vergütung von Pauschalen nach effektiv 
erbrachter Leistung (Arbeitsfortschritt). 

Bei einer Vergütung nach Zeitmitteltarif kann die Vergütung auf den effektiv 
erbrachten Arbeitsfortschritt (in % der Gesamtleistung) gekürzt werden, 
wenn die verrechneten Arbeitsstunden höher wie der effektive Arbeitsfort-
schritt sind. 

Für folgende Phasen/ Module  erfolgt ein Rückbehalt bis zum Abschluss der 
Phase bzw. Abgabe der bereinigten Schlussergebnisse der jeweiligen 
Phase: 

Phase/ Modul  31/32/33:  Rückbehalt von 10 % 

Bei Honorierung nach Zeitmitteltarif hat der Beauftragte seine visierten Stun-
denlisten mit Tätigkeitsbeschrieb monatlich bis zum 15. des Folgemonats 
dem Auftraggeber zur Kenntnisnahme zuzustellen.  

Die Zustellung der Stundenlisten bzw. Rücksendung durch das Tiefbauamt 
hat keine stillschweigende Genehmigung eines allfälligen Zusatzaufwandes 
zur Folge. 

 Allfällige Mehrleistungen und Zusatzleistungen sind immer vor Inangriff-
nahme zu offerieren. 

Mehrleistungen und Zusatzleistungen werden auf der Basis der Offerte ver-
gütet, d.h. nach dem angebotenen ZMT. 

Die Honorierung von Lehrlingen und Praktikanten erfolgt mit Ansätzen ge-
mäss KBOB-Ansätzen 2016 und nicht nach dem offerierten ZMT. 

Die Honorierung erfolgt erst mit der Abgabe der visierten Stundenlisten mit 
Tätigkeitsbeschrieb (siehe oben). 

 Bei der Rechnungsstellung ist das Rechnungsblatt zu verwenden 
(siehe www.tba.bl.ch; Rubrik Downloads Tiefbauamt; Formulare &  
Gesuche). 

 Das Tiefbauamt behält sich vor, unvollständige Rechnungen (z.B. fehlender 
Sachbearbeiter, Zuweisungsschlüssel etc.) zurückzuweisen. 

 

Kostenteiler Die Rechnung ist als Gesamtrechnung auszustellen. Auf einem separaten 
Rechnungsdeckblatt ist der Gesamtbetrag gemäss Kostenteiler auf die ein-
zelnen Parteien aufzuteilen. 

 Die gesamte Rechnung ist zur Kontrolle dem Kanton zuzustellen. 

 Die Rechnung inkl. Deckblatt ist den jeweiligen Parteien (Anteile gemäss 
Kostenteiler) direkt zuzustellen. 

Teuerung Zeitmitteltarif angebotene Ansätze 

Die Angebotspreise sind bis Ende 2020 fest. Für die folgenden Jahre erfolgt 
die Verrechnung der Teuerung gemäss SIA 126 entsprechend der Empfeh-
lung KBOB. 

Die Teuerung muss separat in Rechnung gestellt werden (gleichzeitige 
Rechnungsstellung mit Hauptrechnung). 

 Pauschal 

Bei Pauschalen wird keine Teuerung vergütet. 
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Kompetenz des Be-
auftragten 
 

Der Beauftragte ist berechtigt, in dringenden Fällen, die keinen Verzug auf 
der Baustelle dulden, selbständig Aufträge bis zu einem Betrag von max. 
CHF 5000.-- exklusive MwSt. pro Bestellung zu vergeben. Der Auftraggeber 
ist über solche Auftragserteilungen sofort schriftlich zu orientieren.  

Versicherungen Der Beauftragte erklärt, mit seiner Berufshaftpflichtversicherung pro Scha-
denfall wie folgt versichert zu sein: 

Versicherungsgesellschaft:  ............     
Police Nr. : ............ 

Deckung für Personenschaden: CHF 10 Mio  
Deckung für Sachschaden: CHF 10 Mio  

Die Versicherung ist während der ganzen Dauer des Vertragsverhältnisses 
aufrechtzuerhalten. Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Beauftragte 
jederzeit den Bestand der Versicherung nachzuweisen und/oder eine Kopie 
der Versicherungspolice vorzulegen. 

Geschäftsverkehr 
und Reporting 
 

Sämtliche internen und externen Kontakte haben über die Kontaktperson 
des Auftraggebers respektive mit deren Einverständnis zu erfolgen.  

Kontaktpersonen: 

Auftraggeber: Christian Stocker Arnet Tel. 061 552 54 75 
christian.stocker@bl.ch 

Beauftragter:  ............................ Tel. ..................... 
E-Mail: 

Formvorschrift 
 

Der vorliegende Vertrag wird in 2 Exemplaren abgeschlossen. Er bedarf wie 
auch bei Ergänzungen und Änderungen zu seiner Gültigkeit der Unterschrift 
sämtlicher Parteien, bei einer Ingenieurgemeinschaft aller Gesellschafter 
der Gemeinschaft. 

 Mit seiner Unterschrift bestätigt der Beauftragte auch, sämtliche Beilagen 
zur Vertragsurkunde erhalten zu haben. 

  Liestal,   

Beauftragter: TIEFBAUAMT 

Verkehrsinfrastruktur 

Drangu Sehu Axel Mühlemann 

 

Verteiler (inkl. Beilagen) 

- Vertragspartner 

- ............................ 

 

 

VERZEICHNIS DER BEILAGEN ZUM VERTRAG  
GEMÄSS ZIFFER „VERTRAGSBESTANDTEILE“ 
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 Allgemeine Bedingungen des Tiefbauamtes Basel-Landschaft für Dienstleistungsaufträge 
(ABD) vom 14.01.2014  

 Terminprogramm, datiert ................  

 Projektorganisation, datiert  ................ 

 Sitzungskonzept, datiert  ................ 

 Protokolle zu den Vertragsverhandlungen inkl. Beilagen, datiert ................ 

 Beantwortung der Fragen zur Ausschreibung, datiert ................ 

 Projekt- und Leistungsbeschrieb „gemäss Ausschreibung“ 

 Versicherungsnachweis 

 ............................ 

 
 

 

 

 

 


